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Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang  
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

ZUM BEBAUUNGSPLAN „STUTTGARTER STRASSE; BLUMENSTRASSE“ 

Neufestsetzung im Bereich „Stuttgarter Straße, Blumenstraße, Flst.Nr. 2478/9, 212/3. 
 
Planbereich 08.01/2 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t : Backnang, 15.03.2017 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Setzer 
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Anregungen Landratsamt Rem-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
 
 
Die entsprechenden Festsetzungen zum Immissionsschutz sind in die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen. Der Nachweis erfolgt dann im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
 
Keine Einwendungen 
Auf das Merkblatt „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“ wird unter Hinwei-
se in den textlichen Festsetzungen verwiesen. 
 
 
 
Keine Einwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Syna Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Syna Stellungnahme 
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Anregungen Telekom Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Leitungen sind, soweit sie in privaten Grundstücken 
liegen, vom Bauherrn im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu be-
rücksichtigen.  
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Anregungen Telekom Stellungnahme 
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Anregungen Telekom Stellungnahme 
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Anregungen Rechts- und Ordnungsamt Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“ (RaSt 06), Kap. 6 Ab-
schnitt 3.9.3 regelt die notwendigen Sichtfelder an Knotenpunkten, 
Rad-/Gehwegüberfahrten und Überquerungsstellen. Somit sind in dem 
vorliegenden Fall nur Fußgänger und zulässiger Weise auf dem Gehweg 
fahrende Radfahrer betroffen, die im Bereich der geplanten Parkplatzflä-
che die Straße queren oder den Fußgängerüberweg über die Stuttgarter 
Straße nutzen. In beiden Bereichen ist die Sicht unverbaut und somit 
die Ausweisung von Sichtfeldern nicht notwendig.  
Festsetzungen zu Einfriedigungen/Bepflanzung sind ebenfalls nicht 
notwendig, da bei diesem Projekt keine Einfriedigungen und Begrü-
nungsmaßnahmen vorgesehen sind. Das Gebäude grenzt direkt an den 
Gehweg bzw. springt arkadenähnlich zurück. Der Übergang zwischen öf-
fentlicher und privater Fläche ist bewusst offen gestaltet und soll nicht 
durch Einfriedigungen/Begrünung begrenzt werden. 
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Anregungen Stadtbauamt Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwendungen 
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Anregungen Seniorenrat Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgebrachten Anregungen beziehen sich allesamt auf die Ausgestal-
tung der Wohnungen. Dies ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanver-
fahrens, sondern wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ge-
regelt.  
Der Bebauungsplan regelt lediglich die Art der Nutzung( z.B. Wohnge-
biet oder Mischgebiet). Die konkrete Ausgestaltung (barrierefrei, senio-
rengerecht, geförderter Wohnungsbau u.a.) liegt im Ermessen des Bau-
herren unter Einhaltung der baurechtlichen und sonstigen relevanten öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften. 
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